
§ 3 Nr. 26 EStG 

Steuerbefreiung für nebenberufliche Tätigkeiten (§ 3 Nr. 26 EStG)  

 

1. Begünstigte Tätigkeiten 

Die Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer haben miteinander gemeinsam, 
dass sie auf andere Menschen durch persönlichen Kontakt Einfluss nehmen, um auf diese Weise 
deren geistige und körperliche Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern. Gemeinsames Merkmal 
der Tätigkeiten ist eine pädagogische Ausrichtung.  

Zu den begünstigten Tätigkeiten gehören z. B.  

- die Tätigkeit eines Sporttrainers, Übungsleiters 

- eines Chorleiters (Kirchenchor, Posaunenchor) oder Orchesterdirigenten,  

- die Lehr- und Vortragstätigkeit im Rahmen der allgemeinen Bildung und Ausbildung = Katecheten 

- Betreuer in der Kinder- und Jugendarbeit – z.B. bei Rüstzeiten, in der Kita 

- Betreuer für Senioren – z.B. Besuchsdienst 

Zu den nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten zählen: 

KirchenführerInnen, Kirchenmusiker, Organisten 

2. Nebenberuflichkeit 

Eine Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt, wenn sie - bezogen auf das Kalenderjahr - nicht mehr 
als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. Es können 
deshalb auch solche Personen nebenberuflich tätig sein, die im steuerrechtlichen Sinne keinen 
Hauptberuf ausüben, z. B. Hausfrauen, Vermieter, Studenten, Rentner oder Arbeitslose. Übt ein 
Stpfl. mehrere verschiedenartige Tätigkeiten i. S. d. § 3 Nr. 26 EStG aus, ist die Nebenberuflichkeit 
für jede Tätigkeit getrennt zu beurteilen. Mehrere gleichartige Tätigkeiten sind zusammenzufassen, 
wenn sie sich nach der Verkehrsanschauung als Ausübung eines einheitlichen Hauptberufs 
darstellen. Eine Tätigkeit wird nicht nebenberuflich ausgeübt, wenn sie als Teil der Haupttätigkeit 
anzusehen ist. 

3. Arbeitgeber/Auftraggeber 

Der Freibetrag wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit im Dienst oder im Auftrag einer der in § 3 
Nr. 26 EStG genannten Personen erfolgt, dazu zählen Kirchengemeinden und Kirchenkreise. 

4. Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke 

Die Begriffe der gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecke ergeben sich aus den §§ 52 
bis 54 der Abgabenordnung (AO). Eine Tätigkeit dient auch dann der selbstlosen Förderung 
begünstigter Zwecke, wenn sie diesen Zwecken nur mittelbar zugute kommt. 

Eine Tätigkeit in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einer im Übrigen 
steuerbegünstigten juristischen Person (§§ 64, 14 AO) erfüllt dagegen das Merkmal der Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke nicht. 

5. Gemischte Tätigkeiten 

Erzielt der Stpfl. Einnahmen, die teils für eine Tätigkeit, die unter § 3 Nr. 26 EStG fällt, und teils für 
eine andere Tätigkeit gezahlt werden, ist lediglich für den entsprechenden Anteil nach § 3 Nr. 26 
EStG der Freibetrag zu gewähren. 2Die Steuerfreiheit von Bezügen nach anderen Vorschriften, z. B. 
nach § 3 Nr. 12, 13, 16 EStG, bleibt unberührt; wenn auf bestimmte Bezüge sowohl § 3 Nr. 26 
EStG als auch andere Steuerbefreiungsvorschriften anwendbar sind, sind die Vorschriften in der 
Reihenfolge anzuwenden, die für den Steuerpflichtigen am günstigsten ist. 

6. Höchstbetrag 

Der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG ist ein Jahresbetrag. Dieser wird auch dann nur einmal 
gewährt, wenn mehrere begünstigte Tätigkeiten ausgeübt werden. Er ist nicht zeitanteilig 
aufzuteilen, wenn die begünstigte Tätigkeit lediglich wenige Monate ausgeübt wird. 

Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber jedoch schriftlich zu bestätigen, dass die Steuerbefreiung 
nicht bereits in einem anderen Dienst- oder Auftragsverhältnis berücksichtigt worden ist oder 
berücksichtigt wird. Diese Erklärung ist zum Lohnkonto zu nehmen.  


